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Satzung der IKK – Die Innovationskasse 
 
 

Der Verwaltungsrat der IKK – Die Innovationskasse hat in seiner Sitzung am 
17.05.2023 den 
 

Nachtrag Nr. 102 zur Satzung der IKK – Die Innovationskasse 
 
beschlossen. 
 
Die Genehmigung des Satzungsnachtrags durch das Bundesamt für Soziale Siche-
rung ist unter dem Aktenzeichen: 213-10204#00045#0011 am 25.05.2023 erfolgt. 
 
Der Satzungsnachtrag wird durch Aushang in der Geschäftsstelle Lübeck sowie im 
Internetauftritt der IKK – Die Innovationskasse unter www.die-ik.de veröffentlicht. 
 
Den Satzungsnachtrag finden Sie in der Anlage. 
 

 

 
Ralf Hermes 
Vorstand 
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102. Nachtrag zur Satzung der IKK- Die Innovationskasse 

Ihr Antrag vom 17. Mai 2023

Sehr geehrter Herr Eppler, 

sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 102. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem Geneh­

migungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem Schreiben bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt 

gemacht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden.

Bitte teilen Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit, damit klar ist, ab wann der Sat­

zungsnachtrag wirksam wird und übersenden uns den gesamten Satzungstext elektronisch 

als PDF-Dokument.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Anlage
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4* Die InnovationsKasse

102. Nachtrag

zur

Satzung der

IKK - Die Innovationskasse

vom 01.012006



k. Die InnovationsKasse

Artikel l

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK - Die Innovationskasse wird geändert:

1. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 enthält Buchstabe a die Wörter „die Meningokokken B-Impfung.“ 
und die Buchstaben b und c werden gestrichen.

2. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „130“ durch die Angabe „50“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „werden maximal 2 Maßnahmen“ durch die 
Wörter „wird maximal eine Maßnahme“ ersetzt.

3. In § 21 b Abs. 1 Satz 5 wird die Angabe „100“ durch die Angabe „50“ ersetzt.

4. In § 21 b Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „100“ durch die Angabe „50“ ersetzt.

5. § 26d - Zusätzliche Leistungen für Osteopathie - wird gestrichen und als 
„unbesetzt“ benannt. Das Inhaltsverzeichnis wird angepasst.

6. § 26e Abs. 2 wird gestrichen. Der bisherige Abs. 3 wird zu Abs. 2 (neu).

7. § 26f-Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft-wird gestrichen und als 
„unbesetzt“ benannt. Das Inhaltsverzeichnis wird angepasst.

8. § 26g - Rufbereitschaftspauschale für Hebammen - wird gestrichen und als
„unbesetzt“ benannt. Das Inhaltsverzeichnis wird angepasst.

Artikel II

Der 102. Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der IKK - Die Innovationskasse 
am 17. Mai 2023 beschlossen.
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i Die InnovationsKasse
Der Nachtrag tritt zum 1. Juni 2023 in Kraft.

Der Verwaltungsrat

Vorsitzender

Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat der IKK - Die Innovationskasse (IK) am 17. Mai 2023 beschlossene 
102. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches V in Verbin-
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